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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 5. Juni 2024 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 70 40 05 
 

Vorlagen-Nr.  874-2020/2025 

Sachbearbeitung: Reinhard Karner 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 18. Juni 2024  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 2. Juli 2024  

 

 

Erlass der Fünften Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung der Ge-

meinde Niederkrüchten  

 

Sachverhalt: 

In dem Verzeichnis zur Straßenreinigungssatzung sind die Straßen aufgeführt, die von der Ge-

meinde mittels Kehrmaschine maschinell gereinigt werden. Im Ortsteil Niederkrüchten ist u. a. 

die Gartenstraße von Haus Nr. 31/32 bis Ulmenstraße genannt. Im Rahmen der Baumaßnahme 

zum Zwecke der dorfgerechten Umgestaltung der Gartenstraße wurde die maschinelle Reini-

gung von Haus Nr. 31/32 bis Einmündung in die Straße „An Felderhausen“ vor einiger Zeit ein-

gestellt und die Straßenreinigungsgebühren abgesetzt. Im März 2024 wurde die Maßnahme 

baulich abgenommen. Bedingt durch die Art der Befestigung mit Pflastersteinen ist auch künftig 

eine maschinelle Reinigung nicht mehr angezeigt, da hierdurch das Füllmaterial aufgenommen 

werden könnte. Auch ein fehlender Hochbord spricht gegen eine Berücksichtigung. Der Stre-

ckenabschnitt von Haus Nr. 31/32 bis „An Felderhausen“ soll daher aus dem Straßenreini-

gungsverzeichnis entnommen werden. Hierdurch geht die Straßenreinigungspflicht, vergleich-

bar mit den anderen niveaugleich ausgebauten Straßen im Gemeindegebiet, auf die angren-

zenden Grundstückseigentümer über. Für den Teilabschnitt der Gartenstraße von „An Felder-

hausen“ bis Ulmenstraße bleibt die maschinelle Reinigung unverändert bestehen. Die Straßen-

reinigungssatzung ist entsprechend anzupassen. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Nie-

derkrüchten (Straßenreinigungssatzung) wird beschlossen. 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

1. Fünfte Änderungssatzung Straßenreinigung – Entwurf  

 

 

In Vertretung 

 

 

gez. Schippers 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

Sachkonto/PSP-Element bzw. Kostenstelle:  

Kosten der Maßnahme:   

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☒ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungsangelegen-

heit 
☐ 




